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 Verordnung 

 gemäß §§ 40 und 41 der Stmk. GemO 1967 iVm §§ 40 und 41 des Stmk. ROG 
2010 idF LGBl. 73/2023 und §§ 8 und 11 des Stmk. BauG 1995. 

I. Grundlagen und Planungsgebiet 

§ 1 Rechtsgrundlage 

 Die Festlegungen des Bebauungsplanes erfolgen nach den Bestimmungen 
des Stmk. ROG 2010 und des Stmk. BauG 1995. Sie betreffen nach § 41 (1) 
Stmk. ROG 2010: 

 1. Ersichtlichmachungen,  

 2. Festlegungen,  

 sowie nach § 41 (2) Stmk. ROG 2010:  

 Zusätzliche Inhalte betreffend Verkehrsflächen, Erschließungssystem, 
Nutzung der Gebäude und deren Höhenentwicklung, Lage der Gebäude, 
Baugrenzlinien, Grad der Bodenversiegelung etc. und weitere Inhalte 
betreffend die Erhaltung und Gestaltung eines erhaltenswerten Orts-, 
Straßen- oder Landschaftsbildes, in denen nähere Ausführungen über die 
äußere Gestaltung (Ansichten, Dachformen, Dachdeckungen, Anstriche, 
Baustoffe u. dgl.) von Bauten und Einfriedungen enthalten sind.   

 Weiters betreffen die Festlegungen dieser Verordnung  

1. nach §§ 8 (2) und (3) Stmk. BauG 1995: Bepflanzungsmaßnahmen als 
Gestaltungselemente für ein entsprechendes Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbild sowie zur Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas und 
der Wohnhygiene, sowie 

2. nach § 11 (2) Stmk. BauG 1995: Gestaltungsregelungen für Einfriedungen 
und lebende Zäune zum Schutz des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes. 

§ 2 Größe des Planungsgebietes 

 Das Planungsgebiet umfasst Teilflächen der Grundstücke 472/1, 472/3 und 
472/4 der KG Ehrenhausen mit einer Größe von rd. 22.310 m². 

§ 3 Zeichnerische Darstellung 

 Die zeichnerische Darstellung (Rechtsplan) GZ: RO-610-49/BPL B136 vom 
23.10.2023, im Maßstab 1:500, verfasst von der Interplan ZT GmbH, 
vertreten durch Arch. DI Günter Reissner MSc, ist Teil dieser Verordnung.  
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§ 4 Festlegungen des Flächenwidmungsplanes 

 Im Flächenwidmungsplan idF 1.06 der Marktgemeinde Ehrenhausen a.d.W. 
ist für das Planungsgebiet Folgendes festgelegt: 

(1) Teilflächen der Grundstücke 472/1 und 472/3 der KG Ehrenhausen als 
Aufschließungsgebiet für Erholungsgebiet mit einem Bebauungs-
dichterahmen von 0,2-0,5 (Gebiet Nr. 36a). Aufschließungserfordernisse, die 
durch Private zu erfüllen sind: Sicherung der äußeren und inneren 
Erschließung des Gesamtgebietes (Wasser, Abwasser, Strom, 
Verkehrserschließung, geordnete Oberflächenentwässerung auf Grundlage 
einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung), bodenmechanische 
Begutachtung. 

(2) Teilflächen der Grundstücke 472/1, 472/3 und 472/4 der KG Ehrenhausen 
als Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet mit einem 
Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,5  (Gebiet Nr. 36b). 
Aufschließungserfordernisse, die durch Private zu erfüllen sind: Sicherung 
der äußeren und inneren Erschließung des Gesamtgebietes (Wasser, 
Abwasser, Strom, Verkehrserschließung, geordnete 
Oberflächenentwässerung auf Grundlage einer wasserbautechnischen 
Gesamtbetrachtung), bodenmechanische Begutachtung. 

(3) Teilflächen der Grundstücke 472/1 und 472/4 der KG Ehrenhausen als 
Verkehrsflächen. 

(4) Teilflächen der Grundstücke 472/3 und 472/4 der KG Ehrenhausen als 
Sondernutzungsflächen im Freiland – Private Parkanlage/Erholungsfläche. 

(5) Bebauungsplanzonierung: Für die Aufschließungsgebiete Nr. 36a und 36b, 
die Sondernutzungsfläche im Freiland – Private Parkanlage/ 
Erholungsfläche sowie die angrenzenden Verkehrsflächen ist die 
Verpflichtung zur Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt (B136).  

(6) Baulandmobilisierung: Für Teilflächen der Grundstücke 472/1 und 472/3 der 
KG Ehrenhausen wurden im FWP 1.00 gemäß § 36 (1) Stmk. ROG 2010 idF 
LGBL. 117/2017 Bebauungsfristen mit der Rechtsnachfolge 
Investitionsabgabe festgelegt (lfd. Nr. 09a, 09b). 

§ 5 Einschränkungen 

(1) Die bodenmechanischen Verhältnisse sind in Projekten zu berücksichtigen. 
Erforderlichenfalls sind die Untergrundverhältnisse vertieft zu prüfen und 
sind geeignete Gründungsmaßnahmen durchzuführen.  

(2) Auf etwaig bestehende Infrastrukturleitungen im Planungsgebiet ist in 
nachfolgenden Bauverfahren Rücksicht zu nehmen.  

(3) Hangwässer und Fließpfade sind in Projekten zu berücksichtigen.  

(4) Im Waldrandbereich sind nachteilige Auswirkungen und Gefährdungen 
durch Sturmereignisse (Windwürfe bzw. Windbrüche) möglich.  
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(5) Teilflächen des Planungsgebietes können durch Eisenbahnlärm belastet 
sein. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Planungsrichtwerte ist bauseitig 
ggf. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen und erforderlichenfalls 
im Bauverfahren nachzuweisen. 

(6) Das Planungsgebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet LS 35 
„Südweststeirisches Weinland“ und im Naturpark „Südsteirisches 
Weinland“. Auf die qualitätvolle Einfügung in den reich gegliederten 
Landschaftsraum ist besonders Bedacht zu nehmen.  

(7) Über die Grundstücke 472/1 und 472/4 der KG Ehrenhausen verläuft im 
Bereich der Sondernutzungsfläche für Private Parkanlagen/ 
Erholungsfläche gemäß ÖEP 1.00 eine Grünverbindung (“Grünzug im 
offenen Landschaftsraum”), für die folgende Maßnahmen gelten:  

 Innerhalb der Grünverbindung keine Querbauten oder Zäune.  

 Fußweg ist möglich, Verkehrsflächen im geringen Ausmaß möglich. 

 Gestaltung des Grünzuges im offenen Landschaftsraum als Streuobstwiese 
(Hochstämme, alte Apfelsorten) und/oder extensive Blumenwiese. 

II. Bebauung 

§ 6 Bauplätze und Baufelder 

(1) Für das Planungsgebiet wird ein Bauplatz mit 7 Baufeldern für 
Hauptgebäude und 4 Baufeldern für Garagen und eingeschoßige Gebäude 
von untergeordneter Bedeutung festgelegt.  

(2) Teilungen und Vereinigungen sind zulässig. 

§ 7 Bebauungsweise 

 Offene Bebauungsweise zu den benachbarten Grundstücken und innerhalb 
des Planungsgebietes (§ 4 Z.18 a Stmk. BauG). 

§ 8 Bebauungsdichte und Bebauungsgrad 

(1) Der Bebauungsgrad wird mit max. 0,4 festgelegt. 

(2) Der Bebauungsdichterahmen wird mit 0,2-0,5 ersichtlich gemacht. 

III. Gebäude und Gestaltung 

§ 9 Lage und Stellung der Gebäude 

(1) Die zulässige Lage der oberirdischen Teile von Hauptgebäuden sowie 
Garagen und eingeschoßigen Gebäuden von untergeordneter Bedeutung ist 
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in der zeichnerischen Darstellung jeweils durch Baugrenzlinien gemäß § 4 
Z.10  Stmk. BauG festgelegt (Baufelder).  

(2) Die Längserstreckung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung) ist in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegt. Abweichungen von den festgelegten 
Hauptfirstrichtungen sind im Ausmaß von +/- 10° zulässig.  

§ 10 Höhenlage der Gebäude 

(1) Die Höhe der Erdgeschoßebene der Hauptgebäude ist in der zeichnerischen 
Darstellung mit Absoluthöhen für das max. Niveau des fertigen 
Erdgeschoßfußbodens festgelegt. Abweichungen nach unten sind zulässig. 

(2) In Projekten sind Höhenfestpunkte mit Absoluthöhen darzustellen.  

§ 11 Höhe der Gebäude 

 Die Gesamthöhe der Gebäude wird mit max. 12,00 m festgelegt.  

§ 12 Geschoße 

(1) Innerhalb der Baugrenzlinien für Hauptgebäude beträgt die max. zulässige 
Geschoßanzahl 3 Geschoße (ober- u. unterirdische Geschoße kombiniert). 

(2) Innerhalb der Baugrenzlinien für Garagen und eingeschoßige Gebäude von 
untergeordneter Bedeutung beträgt die max. zulässige Geschoßanzahl 1 
unterirdisches Geschoß. 

§ 13 Dachformen und Dächer 

(1) Als Hauptdächer sind Flachdächer in Form von Gründächern zu errichten. 
Die Ausführung von Flachdächern als begehbare Terrassen ist zulässig. Für 
untergeordnete Bauteile sind Abweichungen zulässig. 

(2) Solar- und Photovoltaikanlagen sind mind. 1,00 m abgerückt vom äußeren 
Dachrand auszuführen und dürfen eine max. Aufständerungshöhe von 0,75 
m aufweisen.  

§ 14 Garagen und Nebengebäude 

(1) Garagen sind innerhalb der Baugrenzlinien gebäudeintegriert und/oder als 
erdüberdeckte Hanggaragen zu errichten. Carports sind erdüberdeckt 
innerhalb der Baugrenzlinien zu errichten.  

(2) Nebengebäude und eingeschoßige Gebäude von untergeordneter 
Bedeutung sind grundsätzlich innerhalb der Baugrenzlinien zu errichten. 
Zusätzlich ist je Hauptgebäude die Errichtung von Nebengebäuden mit einer 
bebauten Fläche von insgesamt max. 40 m² auch außerhalb der 
Baugrenzlinien zulässig (Ausnahme gemäß § 4 Z.10 Stmk. BauG). 
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§ 15 Sonstige Vorschriften zur Gestaltung  

 Im Rahmen der Baueinreichung ist je Gebäude ein Färbelungskonzept mit 
Materialangaben zu erstellen und der Baubehörde vorzulegen. Dabei sind 
nachstehende Bedingungen einzuhalten:  

 Bei der Wahl der Materialien und Farben ist auf die Einfügung in das 
qualitätvolle Landschaftsbild des Naturparks Südsteirische Weinstraße 
besonders Bedacht zu nehmen.  

 Gebäude sind grundsätzlich zu verputzen und in heller, dezenter 
Farbgebung zu färbeln oder als Holz- bzw. Steinfassaden auszuführen. 

 Fassaden dürfen nicht in bunter oder greller Farbgebung hergestellt 
werden. Generell unzulässig sind glänzende Oberflächen, die nicht dem 
Straßen-, Orts- und Landschaftsbild entsprechen. 

IV. Verkehrsanlagen 

§ 16 Verkehrsflächen  

(1) Erschließungsstraßen sind innerhalb der Flächen der inneren Erschließung 
und den Baufeldern gemäß der zeichnerischen Darstellung zu errichten.  

(2) Die Breite von Haupterschließungsstraßen beträgt mindestens 6,00 m, die 
Breite von Nebenstraßen mindestens 4,50 m. Das Längsgefälle von 
Erschließungsstraßen darf max. 14 % betragen. 

(3) Der Abstand von oberirdischen Gebäudeteilen (aufgehendes Mauerwerk) zu 
Haupterschließungsstraßen hat mindestens 3,00 m zu betragen.  

(4) Erschließungswege können auch auf Freiflächen errichtet werden. 

(5) Innerhalb der Sondernutzungsfläche für Private Parkanlagen/ 
Erholungsfläche (Grünverbindung gemäß § 5 (7)) sind querende Straßen und 
Wege mit einer versiegelten Fahrbahnbreite von max. 3,50 m und ansonsten 
unversiegelt, d.h. nicht mit einer wasserundurchlässigen Schicht 
abgedeckt, auszuführen.  

§ 17 Ruhender Verkehr 

(1) Die Anzahl der mindesterforderlichen Kfz-Abstellplätze und Fahrrad-
Abstellanlagen ist auf Grundlage der Bestimmungen der §§ 89 und 92 Stmk. 
BauG zu ermitteln. Die Berechnung ist im Bauverfahren vorzulegen. 
Zusätzlich sind folgende Bedingungen einzuhalten:  

 Für das Bauland - Erholungsgebiet ist je Mieteinheit 1 Kfz-Abstellplatz 
zu errichten.  

 Für das Bauland - Allgemeines Wohngebiet sind je Wohneinheit 1,5 Kfz-
Abstellplätze zu errichten.  
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 Die Kfz-Abstellplätze sind innerhalb des Planungsgebietes in Form von 
Stellplätzen in Garagen, als erdüberdeckte Hanggaragen oder als 
erdüberdeckten Carports zu errichten.  

(2) Zusätzlich können auf den Flächen der inneren Erschließung (ruhender 
Verkehr) nicht überdachte Kfz-Abstellplätze errichtet werden. 

V. Freiflächen, Grüngestaltung, Ver- und Entsorgung 

§ 18 Freiflächen und Grüngestaltung 

(1) Innerhalb des Planungsgebietes sind nicht bebaute oder verkehrlich 
genutzte Flächen auf Grundlage einer landschaftsplanerischen 
Begleitplanung als Grünflächen zu gestalten. Im Rahmen der 
Baueinreichung ist ein Außenanlagenplan mit Bepflanzungskonzept zu 
erstellen und der Baubehörde vorzulegen. 

(2) Der Grad der Bodenversiegelung von unbebauten Flächen wird mit max. 
0,40 festgelegt.  

(3) Im Planungsgebiet sind gemäß der zeichnerischen Darstellung Laubbäume 
(Baumarten: Pappel, Linde, Eiche, Buche, Kastanie etc.) zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Geringfügige Abweichungen von der im Plan 
festgelegten Lage sind zulässig. Der Mindestabstand zum aufgehenden 
Mauerwerk beträgt 5,00 m. 

Diese Baumpflanzungen sind mit einem Stammumfang von mind. 18/20 cm 
in einem Meter Höhe durchzuführen. Der Standraum der Bäume ist in 
befestigten Bereichen durch Bewässerungs- bzw. Belüftungs-
einrichtungen und durch wasserdurchlässigen Belag zu sichern. Für Bäume 
ist ein unverbautes Wurzelraumvolumen von 9,00 m³ und eine offene 
Baumscheibe von mind. 6,00 m² vorzusehen. Baumscheiben sind zu 
begrünen und durch entsprechende Maßnahmen vor Befahren zu schützen 
(Baumschutzbügel etc.).  

(4) Innerhalb der Sondernutzungsfläche für Private Parkanlagen/ 
Erholungsfläche (Grünverbindung gemäß § 5 (7)) hat eine allfällige 
Bepflanzung mit Streuobst-Einzelbäumen zu erfolgen. 

(5) Für sonstige Baum- und Strauchpflanzungen sind nur standortgerechte 
Laubgehölze in Anlehnung an die bestehende Vegetation zulässig. Die 
Pflanzung neophytischer, invasiver Pflanzen ist unzulässig. 

(6) Geländeveränderungen sind möglichst gering zu halten. Auf eine dem 
Straßen-, Orts- und Landschaftsbild entsprechende, qualitätvolle bauliche 
Gestaltung ist besonders Wert zu legen. Böschungen sind als natürliche 
Böschungen zu gestalten. Die Einzelhöhe von Stützmauern, Dämmen, 
Steinschlichtungen und Einschnitten im freien Gelände darf maximal 1,00 m 
betragen. Stützbauwerke sind unter Berücksichtigung 
ingenieurbiologischer Grundsätze herzustellen. Die Verwendung von 
großformatigem Steinmaterial ist unzulässig. 
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(7) Die Errichtung von Kinderspielplätzen inkl. Geräten, Terrassen, Pergolen 
udgl. ist innerhalb des Baulandes auch auf Freiflächen zulässig. 

(8) Im Planungsgebiet ist die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen als 
Freiflächenanlagen unzulässig.  

§ 19 Einfriedungen und lebende Zäune 

(1) Allfällige Einfriedungen sind in licht- und luftdurchlässiger Konstruktion zu 
errichten und dürfen eine Gesamthöhe von 1,50 m nicht überschreiten. 
Innerhalb der Sondernutzungsfläche für Private Parkanlagen/ 
Erholungsfläche (Grünverbindung gemäß § 5 (7)) sind Zäune unzulässig. 

(2) Die Pflanzung von Hecken als Einfriedungen ist unzulässig. 

§ 20 Oberflächenentwässerung 

(1) Die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Oberflächenwässer ist 
unter Berücksichtigung des Konzeptes „Entwässerung / Geohydraulische 
Berechnung“ (verfasst von der Geologie & Grundwasser GmbH - 
Ingenieurbüro für Technische Geologie; 30.10.2021) zu planen und in 
Bauverfahren nachzuweisen. Ein entsprechender Versickerungs- bzw. 
Funktionsnachweis ist in Bauverfahren als Projektbestandteil vorzulegen. 
Die Funktionsfähigkeit der Anlagen ist durch entsprechende Wartung 
dauerhaft sicherzustellen. 

(2) Oberflächenwässer von Verkehrsflächen und Kfz-Stellplätzen, bei denen 
eine Verunreinigung (durch Kraftstoffe, Schmiermittel etc.) nicht 
ausgeschlossen werden kann, dürfen nur über Bodenfilterschichten oder 
nach entsprechender Vorreinigung zur Versickerung gebracht bzw. 
abgeleitet werden. 

(3) Die Errichtung von Entwässerungs- und Retentionsanlagen ist auch auf 
Verkehrs- und Freiflächen zulässig.  

§ 21 Ver- und Entsorgung 

(1) An die Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Energieleitungsnetz, 
Wasserleitung und Kanalnetz) ist anzuschließen. 

(2) Müllsammelstellen sind gebäude- oder geländeintegriert zu errichten. 

VI. Umsetzung und Rechtswirksamkeit 

§ 22 Rechtswirksamkeit 

(1) Der Bebauungsplan „Weingarten Resort“ tritt nach Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist (2 
Wochen) folgenden Tag in Kraft.  
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(2) Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes tritt der Bebauungsplan „Loisium“ 
idF der 1. Änderung (2012) für das Planungsgebiet außer Kraft. 

  

 Für den Gemeinderat 

 Der Bürgermeister 

  

  

 (Johannes Zweytick) 
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Erläuterungsbericht 

 Zu Projekt und Standort 

 Das Planungsgebiet liegt östlich des Marktes Ehrenhausen, der baukulturell 
bedeutsamen Schlossanlage mit Mausoleum sowie des „Loisium Wine & Spa“ 
Hotels Südsteiermark. Es ist gemäß ÖEK 1.00 Teil des überörtlichen 
Siedlungsschwerpunktes und aufgrund der landschaftsräumlich qualitätvollen und 
zentralen Lage gleichermaßen für Tourismus- und Wohnnutzungen vorgesehen.  

  

 Orthofoto GIS Steiermark, Erhebungsdatum 10/2023, maßstabslos 
  

 Eine behutsame bauliche Entwicklung der Flächen östlich des Hotels bis zum ehem. 
Buschenschank Koglsepp und darüber hinaus ist langjährig beabsichtigt und war, 
auf Grundlage der Ergebnisse der SUP Weinlandtherme (verfasst von der freiland 
Umweltconsulting ZT GmbH; GZ: 1537 vom 19.12.2005), bereits in den 
Raumordnungsplänen der Altgemeinde vorbereitet.  

 Im Zuge der Neuerstellung des ÖEK 1.00 wurde seitens der Projektentwicklerin und 
Eigentümerin der betreffenden Liegenschaften um Neuabgrenzung auf Grundlage 
einer aktualisierten und fachlich abgestimmten Masterplanung ersucht. Grundlage 
für die Masterplanung bildet u.a. eine auf die ursprüngliche SUP aufbauende, 
vertiefte Überprüfung durch die freiland Umweltconsulting ZT GmbH, die u.a. 
Planungsvorgaben sowie Maßnahmenvorschläge für den Umgang mit den Frei- und 
Biotopflächen enthält. Diese finden in der Bebauungsplanung Eingang. 

 Die ggst. Bebauungsplanung berücksichtigt ein Vorkonzept der Architektur Consult 
ZT GmbH (Stand zuletzt 07/2023), das die Errichtung von Wohngebäuden und 
Mieteinheiten innerhalb eines neu angelegten Weingartens vorsieht und 
grundlegend für den Antrag zur Erstellung eines Bebauungsplanes war. Von der 
Ausarbeitung eines Gestaltungskonzeptes im Zuge der Bebauungsplanung wird 
daher abgesehen. 
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 Ausschnitt Vorkonzept / Lageplan (Architektur Consult ZT GmbH; Stand 06/2023) 
  

  
  
 Ausschnitt Vorkonzept / Ansicht (Architektur Consult ZT GmbH; Stand 03/2023) 
  

 Zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Loisium“ idF 1. Änderung (2012) 
  
 Die Stammfassung des Bebauungsplanes „Loisium“ wurde vom Gemeinderat der 

ehemaligen Marktgemeinde Ehrenhausen am 16.09.2010 beschlossen und sah die 
Errichtung eines Hotels im oberen Hangbereich sowie daran anschließend die 
Errichtung von  Hotel- und Ferienappartements in insgesamt vier Baufeldern vor. 
Das Hotel mit 210 Betten wurde im Juni 2012 eröffnet. 

 Auf Grundlage der FWP-Änderung 4.08 der Altgemeinde, mit der nordwestlich des 
Hotels Allgemeines Wohngebiet anstelle von Erholungsgebiet festgelegt wurde, 
erfolgt im Jahr 2012 eine 1. Änderung des Bebauungsplanes „Loisium“, die u.a. auch 
Anpassungen der Baugrenzlinien der Bauplätze Nr. 2 und 3 vorsah. Diese Änderung 
ist mit 19.10.2012 in Rechtskraft erwachsen. Eine Bebauung östlich des Hotels 
konnte bis heute nicht erreicht werden, u.a. aufgrund der langjährigen 
Einschränkung auf ausschließlich touristisch-gewerbliche Nutzungen.  

 Im Zuge der Gemeindestrukturreform 2015 wurde Ehrenhausen zum Hauptort einer 
Fusionsgemeinde, die sich bis zur südlichen Landesgrenze erstreckt und als 
qualitativ hochwertiger Tourismusstandort etabliert ist.  
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 Dem Markt Ehrenhausen kommt eine Rolle als Tor zur Südsteirischen Weinstraße 
zu. Ziele der „neuen“ Gemeinde sind gemäß dem Örtlichen Entwicklungskonzept 
1.00 u.a. die Förderung und weitere Etablierung des Tourismusortes und 
Sicherstellung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der touristischen 
Einrichtungen (zB Ausbau Loisium, Errichtung Golfplatz etc.).  

 Als raumbezogene Maßnahme ist im ÖEK 1.00 u.a. die Neuerstellung und 
Fortführung der Bebauungsplanung festgelegt, um die Erschließung von 
Entwicklungsbereichen sicherzustellen, eine auf den Bedarf und die Nachfrage 
abgestimmte bauliche Entwicklung der Siedlungsgebiete zu forcieren und auch um 
die Einfügung von Bauten und Siedlungen in das Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbild zu gewährleisten. 

 Im Flächenwidmungsplan 1.00 wurde das Bauland am östlichen Schlossberg 
arrondiert und teilweise neu als Allgemeines Wohngebiet festgelegt. Die 
Bebauungsplanverpflichtung wurde auch auf Sondernutzungsflächen ausgeweitet 
(„Grünverbindung“). Zum Aufschließungsgebiet Nr. 35 wurde festgelegt, dass die 
rechtskräftige Bebauungsplanung „Loisium“ (B03.1-01a) einen Anpassungsbedarf 
aufweist und im Bereich des Gst. 472/3 der KG Ehrenhausen daher zu ändern oder 
ggf. neu zu erlassen ist. 

 Neben diesen ordnungspolitischen Grundlagen haben sich auch die privaten 
Nutzungs- und Planungsabsichten teilweise geändert. 

 Gemäß § 40 (4) Stmk. ROG 2010 hat die Erlassung von Bebauungsplänen jedenfalls 
zu erfolgen nach einer Änderung des Flächenwidmungsplanes zur Vermeidung oder 
Behebung von Widersprüchen zu übergeordneten Planungen der Gemeinde, 
zumindest im Anlassfall. Die Gemeinde ist im Sinne einer nachhaltigen 
Raumordnung daher dazu angehalten, auf Entwicklungshemmnisse zu reagieren 
und die Bebauungsplanung gemäß § 40 (1) Stmk. ROG 2010 fortzuführen.  

  

  

 Rechtsplan der 1. Änderung des BPL „Loisium“ (2012) 
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 Rechtsplan der 1. Änderung des BPL „Loisium“ (2012) 

  

 Die Festlegungen im östlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Loisium“ 
idgF wurden auf Grundlage des Flächenwidmungsplanes 4.00 der Altgemeinde für 
noch vollständig unbebaute Grundflächen getroffen. Mittlerweile wurde eine 
Erschließungsstraße errichtet, die den östlichen Bauplatz Nr. 4 vom übrigen BPL-
Gebiet trennt und einer eigenständigen Betrachtung zugänglich macht.   

 Auch in Anbetracht der inzwischen geänderten rechtlichen und fachlichen 
Rahmenbedingungen (ÖEK & FWP 1.00, Stmk. ROG 2010 und Stmk. BauG idgF etc.) 
wird anstelle einer Änderung des Bebauungsplanes eine Teilaufhebung und 
Neuerlassung im Rahmen der Bebauungsplanung B136 für den östlichen 
Geltungsbereich durchgeführt. Dies im Sinne der besseren Handhabung im 
baurechtlichen Vollzug.  

 Für das übrige Planungsgebiet des Bebauungsplanes „Loisium“ wird keine 
Änderung vorgenommen. 
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Zu § 1 Rechtsgrundlage 

 Das Raumordnungsgesetz 2010 regelt in den §§ 40 und 41 die Bebauungsplanung. 
Als weitere Grundlagen in Hinblick auf die Frei- und Grünräume sind die §§ 8 und 
11 des Stmk. BauG 1995 heranzuziehen. 

Zu § 2 Größe des Planungsgebietes 

 Das Planungsgebiet (Bauland-, Sondernutzungs- und Verkehrsflächen gemäß FWP 
idF 1.06) hat gemäß der DKM mit Stand 10/2018 ein Flächenausmaß von insgesamt 
rd. 22.310 m², wobei das Gelände vorwiegend in Richtung Südwesten geneigt ist. In 
der zeichnerischen Darstellung sind die Grenzen der FWP-Festlegungen ersichtlich 
gemacht.  

Zu § 3 Zeichnerische Darstellung 

 Diese Darstellung erfolgt im Maßstab 1:500 auf planlicher Grundlage der DKM mit 
Stand 10/2018 sowie einem Lage- und Höhenplan (Vermessung Legat, GZ: 21.780 
vom 18.02.2022; siehe Anlage). In der zeichnerischen Darstellung sind u.a. 
Höhenschichtenlinien im Intervall von 1 m ersichtlich gemacht.  

Zu § 4 Festlegungen des Flächenwidmungsplanes 

 Im Zuge der parallel durchgeführten FWP-Änderung 1.06 wurden für den östlichen 
Schlossberg Arrondierungen und Änderungen der Bauland-, Verkehrsflächen- und 
Freilandfestlegungen vorgenommen.  

 Dabei wurde auch festgelegt, dass für das Gesamtgebiet (u.a. durch Teilaufhebung 
des Bebauungsplanes „Loisium“ idgF) die Bebauungsplanung B136 zu erstellen ist, 
für die folgende besondere Zielsetzungen und öffentliche Interessen festgelegt 
wurden: Strukturkonzept des Gesamtbereiches, geordnete Entwicklung in Hinblick 
auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild unter Berücksichtigung der Lage in 
unmittelbarem Anschluss an das Landschaftsschutzgebiet und an den Naturpark. 
Vorgaben: 

¬ Abstimmung mit der Forstbehörde, 

¬ Berücksichtigung naturschutzfachlicher Auflagen, 

¬ Berücksichtigung naturräumlicher Qualitäten, 

¬ Einbeziehung einer landschaftsplanerischen Begleitplanung insbesondere 
in Hinblick auf die Gestaltung der Freiräume, 

¬ Verordnung von Bepflanzungskonzepten, 

¬ Fassaden dürfen nicht in bunter/greller Farbgebung hergestellt werden, 

¬ Terrassierungen, Steinschlichtungen und Veränderungen des freien 
Geländes sind nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig. 
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Flächenwidmungsplan idF 1.06 (ohne Maßstab) 
 

  
Bebauungsplanzonierungsplan des FWP idF 1.06 (ohne Maßstab) 
 
 

 Hinweise an die Baubehörde: 

 Gemäß § 30 (1) Z.9 Stmk. ROG 2010 sind Erholungsgebiete Flächen, die vornehmlich 
für Beherbergungsbetriebe, im Übrigen nur für Einrichtungen und Gebäude, die 
dem Tourismus dienen und die für die Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen 
betrieblich erforderlichen Wohnungen, wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine 
bauliche Einheit bilden, bestimmt sind. Der beabsichtigte Verwendungszweck muss 
in der Baubeschreibung der Bewilligungsunterlagen angegeben sein, weil nur so die 
Übereinstimmung mit dem Flächenwidmungs- und dem Bebauungsplan prüfbar ist. 
Zudem ist der Verwendungszweck im Spruch des Baubewilligungsbescheides 
anzugeben und ist eine Auflage aufzunehmen, wonach die Nutzung als Haupt- 
und/oder Zweitwohnsitz unzulässig ist. Im Falle einer bescheidwidrigen Nutzung ist 
diese gemäß § 41 (4) Stmk. BauG bescheidmäßig zu untersagen.  
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 Auf Verkehrsflächen ist die Errichtung von baulichen Anlagen zulässig, die dem 
fließenden und ruhenden Verkehr dienen. Dazu gehören auch die für die Erhaltung, 
den Betrieb und den Schutz der Verkehrsanlagen und Versorgungsleitungen sowie 
die für Versorgung der Verkehrsteilnehmer erforderlichen Einrichtungen. 

 Vor einer baurechtlichen Bewilligung innerhalb von als Sondernutzung festgelegten 
Flächen ist zwingend ein Gutachten eines Sachverständigen einzuholen (§ 33 (7) Z.4 
iVm § 33 (5) Z.1 und § 33 (3) Z.1 Stmk. ROG 2010). 

Zu § 5 Einschränkungen 

Zu (1) Im Zuge von Bauverfahren sind aufgrund der Hanglage die Untergrund-
verhältnisse bei Erfordernis vertieft zu prüfen und sind von Bauwerbern ggf. 
entsprechende Nachweise zu führen (Bauplatzeignung gemäß §§ 5 (1) Z.4,5 
Stmk. BauG).  

Diesbezüglich wurde vorab ein Bodengutachten erstellt („Erkundung und 
Begutachtung der für die Planung, Statik und Bauausführung maßgebenden 
Untergrundverhältnisse / Geotechnisch relevante Bauempfehlungen“ 
verfasst von DI Dr. Walter Prodinger, GZ: 2142 vom 31.08.2021). Dieses 
kommt u.a. zu folgendem Schluss: 

Zur Lastabtragung in den Untergrund werden generell Flächen-
gründungen (Bodenplatten) empfohlen. Bei über eine ganze Geschoßhöhe 
reichenden Gründungstiefen kompensiert die aushubbedingte Entlastung 
die bauwerksbezogene Bodenpressung, so dass entlang der hangseitigen 
Längsfronten keine Setzungen auftreten können. Im Gegensatz dazu wird 
entlang der talseitigen Längsfronten die volle Bauwerkslast 
setzungswirksam, so dass dort Bodenplatten zur Vermeidung von 
schadenstiftenden Setzungsdifferenzen mit Betontragscheiben oder 
Bohrpfählen zu stützen sein werden. Bei flächenhaften Gründungen im 
Tonmergel sind derartige Stützmaßnahmen nicht erforderlich. Gegen 
Geländeabgrabungen und -anschüttungen bis zum Ausmaß einer halben 
Geschoßhöhe wird aus geotechnischer Sicht kein Einwand erhoben. 

Zu (2) Auf allfällige im Planungsgebiet liegende bestehende Infrastruktur-
leitungen ist in nachfolgenden Bauverfahren Rücksicht zu nehmen. Eine 
Überbauung bzw. Verlegung ist nur im Einvernehmen mit den 
Leitungsträgern zulässig. 

Zu (3) Durch die Neigung des Geländes ist mit dem Anfallen von Hangwässern zu 
rechnen. Diese Wässer müssen, auch um nachteilige Auswirkungen auf die 
Unterliegerbereiche hintan zu halten, ordnungsgemäß gesammelt und in 
Abstimmung mit der Gemeinde verbracht werden. Auf die Fließpfadkarte 
des GIS Stmk. wird verwiesen.  

Zu (4) Gemäß Waldentwicklungsplan liegen die Waldflächen im Anschluss an das 
Planungsgebiet in einer Funktionsfläche, für die eine Wertigkeit von 222  
ausgewiesen ist (Wälder, in denen keine der überwirtschaftlichen 
Funktionen hohe Wertigkeit erlangt).  
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Aus forstfachlicher Sicht wird auf die im Waldrandbereich zu erwartenden 
nachteiligen Auswirkungen wie Laub- und Astfall, Wurzelschäden, 
Beschattungen etc. und insbesondere auf Gefährdungen durch immer 
häufiger auftretende Sturmereignisse (Windwürfe bzw. Windbrüche) 
hingewiesen. Es muss aufgrund der großen Baumhöhen ein erhöhter 
Gefährdungsbereich von mindestens 25 bis 30 Meter angenommen werden 
und es wird darauf hingewiesen, dass umstürzende Bäume erhebliche 
Schäden entsprechend ihrer Baumlänge verursachen können. 

Zu (5) Anhand eines konkreten Projektes ist erforderlichenfalls die Einhaltung der 
vorgeschriebenen Planungsrichtwerte für Erholungsgebiete im 
Bauverfahren nachzuweisen. Auf die ÖNORM S 5021 und den 
Schienenlärmkataster des GIS Stmk. bzw. die Lärmkarten unter 
www.lärminfo.at wird verwiesen. 

 
Ausschnitt Lärmkarte www.lärminfo.at: Schienenverkehr Nachtwerte in 4 m Höhe ü. Boden 
 

Zu (6) Das Planungsgebiet liegt randlich in den beiden naturräumlichen 
Schutzgebieten Landschaftsschutzgebiet Nr. 35 „Südweststeirisches 
Weinland“ und Naturpark „Südsteirisches Weinland“. Zur Sicherstellung 
der Wahrung der Schutzzwecke sollen Planungen daher mit der 
Naturschutzbehörde abgestimmt werden und allfällige Vorgaben und im 
Rahmen der Umsetzung der Projektierung berücksichtigt werden.  

 
Abgrenzung der naturräumlichen Schutzgebiete gemäß GIS Stmk (03/2023) 
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Landschaftsschutzgebiete sind gemäß § 8 StNSchG 2017 Gebiete, die  
besondere landschaftliche Schönheiten oder Eigenarten aufweisen oder im 
Zusammenwirken von Nutzungsart und Bauwerken als Kulturlandschaft 
von seltener Charakteristik sind. Naturschutzrechtlich bewilligungs-
pflichtig sind gemäß § 8 (3) u.a. die Errichtung von nicht im Bauland 
liegenden Bauten und Anlagen. 

Naturparke sind gemäß § 10 StNSchG 2017 Gebiete, die einen für die 
Steiermark besonders charakteristischen Landschaftstypus darstellen und 
durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren günstige 
Voraussetzungen für die Vermittlung von Kenntnissen über die natürlichen 
und kulturlandschaftlichen Gegebenheiten sowie für die Erholung bieten. 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb des Biotopes 10108 „Ehrenhausen“. 

Aufgrund der Lage im Anschluss an (noch) landwirtschaftlich genutzte 
Flächen wird ergänzend auf das Gesetz zum Schutz landwirtschaftlicher 
Betriebsflächen (zuletzt in der Fassung LGBl. 87/2013), insbesondere auf 
die Bestimmungen des § 3 fortfolgend über die Abstände von Gewächsen zu 
landwirtschaftlichen Betriebsflächen, hingewiesen. 

Zu (7) Die Maßnahmen für die Grünverbindung entstammen den 
„Planungsvorgaben und Maßnahmenvorschläge für den Umgang mit den 
Frei- und Biotopflächen“ der freiland Umweltconsulting ZT GmbH vom 
04.07.2019 (siehe Anhang), die u.a. Grundlage für die Festlegungen im ÖEK 
& FWP 1.00 waren. Die Umsetzung der Planungsvorhaben erfolgt durch die 
einzelnen Festlegungen des Bebauungsplanes.  

Zu § 6 Bauplätze und Baufelder 

 Im Planungsgebiet besteht nach der optionalen Vereinigung der Grundstücke ein 
Bauplatz, der nach Bedarf weiter unterteilt werden kann (zB für die Umsetzung des 
Bauvorhabens in Bauabschnitten oder zB zur Herstellung eigener Grundstücke für 
die Erschließungsstraße und/oder die Grünverbindung.  

 Garagen und eingeschoßige Gebäude- bzw. Gebäudeteile von untergeordneter 
Bedeutung (keine Aufenthalts- und Arbeitsräume) dürfen nur innerhalb der 
Baugrenzlinien errichtet werden. Die Präzisierung der Festlegung („untergeordnete 
Bedeutung“) erfolgt aufgrund der eng gefassten baurechtlichen 
Begriffsbestimmung für Garagen und ermöglicht auch die Errichtung von 
üblicherweise direkt an Garagen angeschlossenen Räumlichkeiten mit 
vergleichbarer untergeordneter Nutzung (zB Lager-, Geräte-, Müll- und 
Abstellräume bzw. Kellerersatzräume).  

Zu § 7 Bebauungsweise 

 Die Bebauung hat unter Berücksichtigung des Bestandes und auch nach der 
optionalen Teilung des Bauplatzes in offener Bebauungsweise zu erfolgen, d.h.     
allseits freistehende bauliche Anlagen oder einseitig an die Grenzen angebaute 
bauliche Anlagen. 
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Zu § 8 Bebauungsdichte und Bebauungsgrad 

Zu (1) Der Bebauungsgrad (§ 4 Z.17 Stmk. BauG 1995) ergibt sich aus dem 
Verhältnis der bebauten Fläche zur Bauplatzfläche und wird unter 
Berücksichtigung des rk. BPL „Loisium“ festgelegt. 

Zu (2) Hinsichtlich der Bebauungsdichte (§ 4 Z.16 Stmk. BauG 1995) erfolgt keine 
Einschränkung gegenüber den Festlegungen des Flächenwidmungsplanes. 
Die Berechnung erfolgt bauplatz- d.h. baulandbezogen und nach den 
Bestimmungen der Bebauungsdichteverordnung 1993 idgF. 

Zu § 9 Lage und Stellung der Gebäude 

Zu (1) Die zulässige Lage der oberirdischen Teile von Hauptgebäuden sowie von 
Garagen und eingeschoßigen Gebäuden von untergeordneter Bedeutung (zB 
Lager-, Geräte-, Müll- und Abstellräume bzw. Kellerersatzräume; ggf. auch 
im Anschluss an Garagen) ist im Plan durch die Festlegung von 
unterschiedlichen Baugrenzlinien fixiert. Durch die Baugrenzlinien werden 
Bauflächen gebildet, die im Plan färbig dargestellt sind. Gebäude dürfen 
Baugrenzlinien nicht überschreiten.  

Auf die Bestimmungen des § 12 Stmk. BauG wird verwiesen, die durch den 
Bebauungsplan nicht eingeschränkt werden.  

Nebengebäude dürfen eingeschränkt auch außerhalb der Baugrenzlinie 
errichtet werden.  

Zu (2) Die Festlegungen zur Längserstreckung der Hauptgebäude orientieren sich 
an der bestehenden und der zukünftigen Erschließungsstraße bzw. der 
Hanglage und haben ein geordnetes Erscheinungsbild zum Ziel. Um die 
bestmögliche Einfügung von Projekten auf dem jeweiligen Baufeld zu 
ermöglichen, sind maßvolle Abweichungen von den festgelegten 
Hauptfirstrichtungen zulässig.  

Zu § 10 Höhenlage der Gebäude 

 Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten max. Absoluthöhe der 
Erdgeschoßebene von Hauptgebäuden (FBOK) orientiert sich am natürlichen 
Gelände im Planungsgebiet gemäß des Lage- und Höhenplans. Zulässig sind 
Abweichungen der Absoluthöhe nach unten. Eine Überschreitung der 
Höhenfestlegung für das Erdgeschoßniveau darf aus Gründen der Einfügung in das 
Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht erfolgen. Innerhalb der Baufeldern A bis 
D erfolgt keine Festlegung, da hier nur unterirdische Geschoße zulässig sind.  

 Die Lage des Höhenfestpunktes eines Projektes wird im Rahmen des Bauverfahrens 
geprüft werden. Dabei sind auch die Belange des Schutzes des Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbildes zu berücksichtigen. 
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Zu § 11 Höhe der Gebäude 

 Die Gesamthöhe der Gebäude ist gemäß § 4 Z.33 Stmk. BauG der vertikale Abstand 
zwischen dem tiefsten Punkt der Geländeverschneidung (natürliches Gelände) mit 
den Außenwandflächen und der höchsten Stelle des Gebäudes, wobei kleinvolumige 
Bauteile unberücksichtigt bleiben.  

Zu § 12 Geschoße 

 Die maximal zulässige Geschoßzahl wird für Hauptgebäude mit drei Geschoßen 
festgelegt, wobei aufgrund der Hanglage keine Unterscheidung zwischen ober- und 
unterirdischen Geschoßen getroffen wird. So wird sichergestellt, dass talseitig max. 
3 Geschoße visuell in Erscheinung treten. Derartige Baukörper wurden nordwestlich 
des Hotels Loisium bereits errichtet und fügen sich in das Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbild ein.  

 Im Bereich der Baufelder A bis D soll das natürliche Gelände zwischen der neuen 
Erschließungsstraße und dem nördlichen Waldgebiet nach Möglichkeit erhalten 
werden. Hier sind daher nur unterirdische Geschoße zulässig, d.h. Garagen udgl. 
sind als Hang- oder Tiefgaragen auszubilden. Eine Begrünung der verpflichtenden 
Erdüberdeckung (zB durch Pflanzung von Weinzeilen) wird angestrebt. 

Zu § 13 Dachformen und Dächer 

Zu (1) In Fortführung der bisherigen Realisierungen des Loisium-Resorts ist die 
Errichtung einer Tourismus- und Wohnanlage in zeitgenössischer 
Formensprache geplant, die sich formal auch durch eine Betonung der 
Horizontalität auszeichnet und so gut in das geneigte Gelände und das 
qualitätvolle Landschaftsbild einfügt.  

Die Errichtung von Flachdächern wird vorgegeben, da diese eine geringe 
Höhenentwicklung aufweisen. Durch die verpflichtende Begrünung der 
Dächer wird zudem sichergestellt, dass die Objekte sich auch in der 
Draufsicht in das Landschaftsbild einfügen. Begrünte Dächer bieten eine 
hohe Wasserspeicherfunktion, tragen zum Abbau von Schadstoffen bei und 
senken die Rückstrahlungsintensität. Je nach Ausführung der Begrünung 
entstehen auch Lebensräume für Insekten. 

Zu (2) Um durch die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen negative 
Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild hintan zu halten, 
sind diese vom äußeren Dachrand abzurücken. Die Höhe von 
aufgeständerten Anlagen wird zudem so begrenzt, dass diese bei einer 
üblichen Modulgröße von ca. 1,60 m einem Neigungswinkel von max. 30° 
und somit in etwa der maximalen Neigung von ortsüblichen flachen 
Satteldächern entspricht.  

Auf eine ggf. ergänzende baugesetzliche Verpflichtung zur Errichtung von 
Solar- und Photovoltaikanlagen wird hingewiesen. 
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Zu § 14 Garagen und Nebengebäude 

Zu (1) Garagen und eingeschoßige Gebäude- bzw. Gebäudeteile von 
untergeordneter Bedeutung (keine Aufenthalts- und Arbeitsräume) müssen 
innerhalb der Baugrenzlinien errichtet werden. Garagen können in 
Hauptgebäude integriert oder eigenständig als Hanggaragen innerhalb der 
gesetzten Baugrenzlinien errichtet werden – frei neben den Hauptgebäuden 
stehende Garagen werden durch diese Festlegung ausgeschlossen. 

Zu (2) Nebengebäude (§ 4 Z.47 Stmk. BauG) können ohne Einschränkung 
innerhalb der Baugrenzlinien errichtet werden. Die Einschränkung 
hinsichtlich der Errichtung außerhalb der Baugrenzlinien beugt einer 
Verhüttelung des Siedlungsraumes vor.  

Zu § 15 Sonstige Vorschriften zur Gestaltung 

 Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass historische Bauten dieser Region 
kaum dekorative Zierarten aufweisen. Daher sind auch bei neuen Bauten dekorativ 
addierte Bauelemente unerwünscht und nicht dem traditionellen Ortsbild 
entsprechend. Die Gestaltung der Oberflächen und deren Vereinbarkeit mit dem 
Straßen-, Orts- und Landschaftsbild werden jeweils im Zuge des Bauverfahrens 
geprüft werden. Auf die Bestimmungen des § 23 Stmk. BauG wird verwiesen. 

Zu § 16 Verkehrsflächen 

Zu (1) Zur Sicherung der geordneten Erschließung des Gesamtgebietes sowie zur 
Durchwegung vom Bebauungsplangebiet „Loisium“ im Nordwesten bis zum 
Gebiet B137 im Südosten kann mit Abstand zum nördlichen Rand des 
Planungsgebietes eine Erschließungsstraße errichtet werden, die – nur in 
geringer Breite versiegelt über die Grünverbindung geführt – auch einen 
Ringschluss mit der Straße Am Schlossberg ermöglicht und für weitere 
Entwicklungen im Osten erforderlich ist. Die Festlegung der 
Verkehrsflächen im Bebauungsplan stellt sicher, dass der Bereich der 
Kuppe am Waldrand nicht verbaut wird und der durch den Wald gebildete 
Horizont nicht durchstoßen wird. 

Zu (2) Die Breite der Erschließungsstraßen versteht sich inkl. einem allfälligem 
Bankett. Wenn Straßengrundstücke hergestellt werden, sind die 
Mindestbreiten zu berücksichtigen. Es besteht keine Verpflichtung, die 
Fahrbahnen in diesen Breiten zu befestigen.   

Zu (3) Die Abstände von Gebäuden (keine Hangagaragen oder Balkone udgl.) zu 
Erschließungsstraßen sichern zusätzlichen Verkehrsraum und verhindern 
Engstellen im grundsätzlich weitläufigen Landschaftsraum. 

Zu (4) Ergänzende Wege für die fußläufige Erschließung (zB Hauszugänge) können 
innerhalb der Baugrenzlinien, auf Verkehrsflächen und auch auf Freiflächen 
errichtet werden. 
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Zu (5) Die einschränkende Festlegung ist abgeleitet aus den „Planungsvorgaben 
und Maßnahmenvorschläge für den Umgang mit den Frei- und 
Biotopflächen“ der freiland Umweltconsulting ZT GmbH vom 04.07.2019 
(siehe Anhang). Auf die Begriffsbestimmung des § 4 Z.18a Stmk. BauG wird 
verwiesen, wonach die Abdeckung des Bodens mit einer 
wasserundurchlässigen Schicht zB bei Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder 
wassergebundenen Decken gegeben ist – diese sind im festgelegten 
Bereich daher nur bis zu einer Breite von max. 3,50 m zulässig. 

Zu § 17 Ruhender Verkehr 

Zu (1) Die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der erforderlichen Anzahl von 
Kfz-Abstellplätzen (§ 89 Stmk. BauG) werden im Bebauungsplan 
konkretisiert und für Wohnnutzungen im Allgemeinen Wohngebiet erhöht. 
Aufgrund der Randlage und der Entfernung zum ÖPNV müssen mind. 1,5 
Kfz-Stellplätze je Wohneinheit im Allgemeinen Wohngebiet errichtet 
werden.  

Diese mindesterforderlichen Kfz-Abstellplätze können baugebiets-
übergreifend angeordnet werden und sind in Garagen zu errichten, die 
gemäß § 14 nur innerhalb der Baufelder zulässig sind.  

Fahrrad-Abstellanlagen sollen gebäudenah errichtet werden. 

Zu (2) Eine Ausnahme von der o.a. Regelung besteht für die Flächen des ruhenden 
Verkehrs am Kreuzungspunkt der Straße Am Schlossberg mit der neuen, 
nach Osten abzweigenden Erschließungsstraße sowie entlang der 
Gemeindestraße. Für diese sind im Flächenwidmungsplan Verkehrsflächen 
für den ruhenden Verkehr  festgelegt. Hier können zusätzliche Kfz-
Abstellplätze frei angeordnet werden (zB als Besucherparkplätze). 

Zu § 18 Freiflächen und Grüngestaltung 

Zu (1) Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen sind zur Eingliederung der 
Bebauung in den Landschaftsraum erforderlich. Angestrebt wird der 
Charakter einer Bebauung „im Weinhang“, wie er bereits im Bereich des 
Loisium Hotels umgesetzt wurde. Zwischen Gebäuden sollen daher auf 
Grundlage einer Begleitplanung gebietstypische Bepflanzungen erfolgen 
(zB Weinzeilen, Streuobstbäume udgl.). 

Ein hoher Grünflächenfaktor, das ist gemäß § 4 Z.34 b Stmk. BauG das 
Verhältnis der mit Vegetation bedeckten Flächen zur Bauplatzfläche, wird 
angestrebt. Bei den mit Vegetation bedeckten Flächen können Oberflächen 
von baulichen Anlagen, die mit Pflanzsubstrat oder Erdreich überdeckt und 
begrünt sind (zB Gründächer), sowie natürliche Wasserflächen 
berücksichtigt werden. 

Zu (2) Der Grad der Bodenversiegelung wird iS der Bestimmung des § 8 (3) Stmk. 
BauG festgelegt und errechnet sich aus dem Verhältnis der versiegelten 
unbebauten Fläche zur unbebauten Fläche am Bauplatz.  
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Bei der Berechnung ist eine Gesamtbetrachtung über die Baugebiete 
Erholungsgebiet und Allgemeines Wohngebiet sowie die Sondernutzungs- 
und Verkehrsflächen zulässig. Verkehrsflächen, die über das Projekt 
hinausgehende Erschließungsfunktionen haben, können unberücksichtigt 
bleiben.  

Unbebaute Flächen am Bauplatz sind gemäß § 2 Z.33 Stmk. ROG 2010 jene 
Grundflächen, die nicht mit einem widmungskonformen Gebäude 
(Rohbaufertigstellung) oder mit einer mit der widmungskonformen Nutzung 
zusammenhängenden baulichen Anlage (wie Carport, Schwimmbecken und 
dergleichen) bebaut sind.  

Versiegelte unbebaute Flächen sind jene Grundflächen, die die o.a. 
Begriffsbestimmung erfüllen und zusätzlich eine Bodenversiegelung iS des 
§ 4 Z.18a Stmk. BauG aufweisen, das ist die Abdeckung des Bodens mit einer 
wasserundurchlässigen Schicht, wodurch Regenwasser nicht oder nur 
unter erschwerten Bedingungen versickern kann, wie z. B. mit Beton, 
Asphalt, Pflastersteinen oder wassergebundenen Decken. 

Auf die Anforderungen des § 23 (1) Z.1 Stmk. BauG (Projektunterlagen) wird 
hingewiesen, wonach ein Lageplan u.a. auch Bodenversiegelungsflächen 
auszuweisen hat. 

Gemäß § 8 (3) Stmk. BauG sind grundsätzlich mind. 50 % der nicht 
überdachten Abstellflächen für Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrräder 
mit einer wasserdurchlässigen Schicht, wie zB mit Rasengittersteinen 
auszuführen (Ausnahmen lt. baugesetzlicher Bestimmung).  

Zu (3) Entlang der Straße am Schlossberg und der neuen Haupterschließungs-
straße im Planungsgebiet wird die Herstellung von Baumreihen angestrebt. 
Die Vorgaben in Bezug auf die Qualität sichern ein schnelles Anwachsen, 
eine nachhaltige Grüngestaltung und rasche visuelle Wirksamkeit im 
Landschaftsbild. U.a. zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit 
(Sichträume udgl.) sind geringfügige Abweichungen von der in der 
zeichnerischen Darstellung festgelegten Lage der verpflichtenden 
Baumpflanzungen zulässig. Auf die Bestimmungen des  
§ 41 (3) Stmk. ROG 2010 wird hingewiesen.  

Zu (4) Die Festlegung resultiert aus den „Planungsvorgaben und 
Maßnahmenvorschläge für den Umgang mit den Frei- und Biotopflächen“ 
der freiland Umweltconsulting ZT GmbH vom 04.07.2019 (siehe Anhang), die 
u.a. Grundlage für die Festlegungen im ÖEK & FWP 1.00 waren. Für 
Streuobstbäume werden Hochstämme und alte Apfelsorten empfohlen. 

Zu (5) Generell wird eine der örtlichen Charakteristik angepasste Grüngestaltung 
und Bepflanzung wird angestrebt. Standortgerechte Gehölze, die der 
örtlichen Charakteristik entsprechen und die Einbindung in das Straßen-, 
Orts- und Landschaftsbild ermöglichen, sind vorgesehen. Die Anpflanzung 
neophytischer, invasiver Pflanzen (v.a. der Arten: Staudenknötericharten, 
Robinienarten, Bambusarten, Riesen-Bärenklau, Kanadische- und Riesen-
Goldrute) wird durch diese Festlegung ausgeschlossen.  

Zu (6) Die Eingriffe in das natürliche Gelände sind gering zu halten, aufgrund der 
topographischen Situation aber erforderlich. Geländeveränderungen sollen 
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unter besonderer Berücksichtigung des Landschaftsbildes maßvoll und nur 
im unbedingt erforderlichen Ausmaß erfolgen.  

Bei der Beurteilung von Geländeveränderungen ist ggf. zwischen 
gebäudenaher Lage und Lage im freien Gelände zu unterscheiden. 
Anschlussbereiche an Hang- bzw. in das Gelände eingefügte Garagen sind 
in dieser Hinsicht gebäudenah und unterliegen nicht der verordneten 
Einzelhöhen-Beschränkung von 1,00 m. 

Unter ingenieurbiologischen Grundsätzen ist in diesem Zusammenhang die 
Errichtung und Gestaltung von Stützbauwerken insbesondere auch unter 
Verwendung von Pflanzen zu verstehen. Stützbauwerke aus grobem 
Steinmaterial (Flussbausteine, Löffelsteine u.ä.) sind aufgrund ihrer 
Fremdkörperwirkung und der damit verbundenen negativen Auswirkungen 
auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild unzulässig. Stattdessen wird 
die Verwendung von Naturstein (auch als Verblendung), gestocktem Beton 
udgl. empfohlen.  

Zu (7) Bezüglich Kinderspielplätze wird auf den § 10 Stmk. BauG verwiesen.  

Zu (8) Der Ausschluss der Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen als 
Freiflächenanlagen erfolgt zur Wahrung der landschaftsräumlichen 
Qualität und stellt daneben auch die Vermeidung einer Unternutzung des 
Baulandes (schonender Umgang mit der Ressource Boden) sicher. Solar- 
und Photovoltaikanlagen sollen als zweite Nutzungsebene prioritär auf 
Dach- und Gebäudeoberflächen errichtet werden. 

Zu § 19 Einfriedungen und lebende Zäune 

Zu (1) Die Zulässigkeit von Einfriedungen und Zäunen ist im Anlassfall im 
Bauverfahren zu prüfen. Auf die Einfügung in das Landschaftsbild ist dabei 
besonders Bedacht zu nehmen. Falls Zäune errichtet werden, sollen diese 
durchwachsen werden können.  

Zu (2) Da im Planungsgebiet der Charakter eines offenen Landschaftsraumes 
erhalten bleiben soll, werden Heckeneinfriedungen ausgeschlossen. 

Zu § 20 Oberflächenentwässerung 

Zu (1) Um das Gleichgewicht des Wasserhaushaltes möglichst wenig zu 
beeinflussen, sind versiegelte Flächen auf das erforderliche Ausmaß zu 
beschränken. Die geordnete Oberflächenentwässerung des 
Planungsgebietes soll auf Grundlage eines Entwässerungskonzeptes der 
Geologie & Grundwasser GmbH erfolgen (vgl. Anhang), u.a.:  

Aufgrund der vorliegenden Bodenverhältnisse ist eine Versickerung der 
anfallenden Regenwässer nicht möglich. Bereits im Bestand kommt es bei 
Regenfällen zu Staunässebildungen, bei stärkeren Regen auch zur 
Abflussentstehung aus dem gegenständlichen Bereich. Aus diesem Grund 
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ist eine Retention der anfallenden Niederschläge mit gedrosselter Ableitung 
in einen bestehenden Vorflutgraben zielführend. […] 

Im Zuge der FWP-Änderung 1.06 wurde entlang der Gemeindestraße Am 
Schlossberg eine 5 m breite Sondernutzungsfläche im Freiland festgelegt, 
die Grundlage für die Errichtung von Bauwerken zur retentierten Ableitung 
von Oberflächenwässern bis zu einem Vorfluter ist. 

Zu (2) Die Filterung der Oberflächenwässer von Verkehrsflächen durch 
Bodenschichten entspricht dem Stand der Technik (vgl. Vorgaben der 
Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser). 

Zu (3) Die Errichtung von Entwässerungsanlagen udgl. soll projektbezogen 
realisierbar sein. Ihre Errichtung kann auch direkt auf Verkehrsflächen 
und/oder Freiflächen zweckmäßig sein.  

 Hinsichtlich hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb von Regenwasser-
Sickeranlagen wird auf den „Leitfaden für Oberflächenentwässerung 2.1“ des Amtes 
der Stmk. Landesregierung sowie auf die ÖNORM B 2506-1, auf die ÖNORM B 2506-
2, auf das ÖWAV Regelblatt 35, auf das ÖWAV Regelblatt 45 und auf das DWA 
Regelblatt A 138 - jeweils in den derzeit gültigen Fassungen - verwiesen. 

Zu § 21 Ver- und Entsorgung 

Die Verpflichtungen zu den Ver- und Entsorgungseinrichtungen ergeben sich aus 
anderen Rechtsmaterien. Die Wasserversorgung soll durch die Ortswasserleitung, 
die Abwasserentsorgung durch die Ortskanalisation erfolgen. Die Vorgabe für die 
Errichtung von Müllsammelstellen stellt ein geordnetes Erscheinungsbild im 
öffentlichen Straßenraum und die Vermeidung einer Verhüttelung des 
Planungsgebietes sicher. 

Zu § 22 Rechtswirksamkeit 

 Nach einer zweiwöchigen Anhörung der Eigentümer der im Planungsgebiet 
liegenden und daran angrenzenden Grundstücke sowie der Abteilung 13 des Amtes 
der Stmk. Landesregierung hat der Gemeinderat über allfällige Einwendungen und 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan befunden.  

 Im Anschluss wurden die Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Loisium“ idF der 1. 
Änderung aus dem Jahr 2012 sowie die Neuerlassung des Bebauungsplanes B136 
„Weingarten Resort“ beschlossen. 

 Der Bebauungsplan wird ortsüblich mindestens 14 Tage kundgemacht und tritt mit 
dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
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1. Einleitung bzw. Anlass 

 

Im Rahmen der Errichtung von 11 Chalets auf den Gst. Nr. 472/3, 472/1, 472/2 KG 66107 
Ehrenhausen ist die Errichtung von entsprechenden Gebäuden sowie Verkehrsflächen 
(Straßen und Parkanlagen) geplant. In diesem Zusammenhang ist die Beurteilung der 
Entsorgung des anfallenden Regenwassers erforderlich. 
 
In diesem Zusammenhang wurde unser Büro beauftragt einen entsprechenden technischen 
Bericht hinsichtlich dieser Fragestellung zu erstellen. 
 
Datengrundlage für die Erstellung des Berichtes sind Untergrunderkundungen welche durch 
den bodenmechanischen Gutachter (ZT-Büro Prodinger, Graz) durchgeführt wurden, sowie 
die übermittelten Lagepläne und Dachaufbauten des Architekturbüros ArchitekturConsult ZT 
GmbH, Graz. Zudem wurden Versickerungsversuche im Nahbereich des gegenständlichen 
Geländes durchgeführt (GEOLOGIE & GRUNDWASSER 2010). 
 
Die Bemessung der Entsorgungseinrichtungen erfolgte in Rücksprache mit dem 
Auftraggeber für ein 30 - jährliches Regenereignis. Die Lage des Gst. im Überblick kann 
Abb. 1 entnommen werden. 

 

 
Abb.1:  Übersichtlageplan; ohne Maßstab, eingenordet 
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2. Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 

 

Im Juli 2021 wurden im Bereich des Projektareals Baggerschürfen abgeteuft und durch DI 
Prodinger bodenmechanisch beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass eine Versickerung vor 
Ort nicht möglich ist.  (PRODINGER 2021), da die Durchlässigkeit der anstehenden 
Bodenschichten gering ist. Dies deckt sich mit der Einschätzung lt. ebod (vgl. Abb. 2) 

 

.  

Abb. 2: Durchlässigkeit lt. ebod – eingenordet ohne Maßstab 

 

Aus diesem Grund kommt es auch bereits im unbebauten Zustand zu Staunässebildungen 
und zur Ausbildung von Oberflächenabfluss bei Starkregenereignissen. 

 

Dies zeigen auch die bestehenden Fließpfade (vgl. Abb. 3) 
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Abb. 3: Fließpfade lt. GIS Steiermark, eingenordet, ohne Maßstab 
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3. Entwässerungsflächen 
 

Folgende Flächen sind aufgrund Ihrer Versiegelung hinsichtlich der Entwässerung zu 
betrachten. Die entsprechenden Pläne (Lageplan bzw. Kanalplan) sind dem Einreichoperat 
der ArchitekturConsult ZTGmbH, Graz bzw. Anlage 1 zu entnehmen. 
 

 
Fläche 

Bezeichnung 
Flächengröße m² 

Abflußbeiwert 

Abflusswirksame 
Fläche m² 

Art der Entwässerung 

Stellplätze 1.110 

0,9 

999 

 

Reinigung über technische Filter – 
Ableitung in Retentionsbecken 

Dach extensiv 
begrünt 

1.930 

0,5 

965 

 

Direkte Ableitung in Retentionsbecken 

Terrassen 

 

1.350 

0,9 

1.215 

 

Direkte Ableitung in Retentionsbecken 

Gehwege geschottert 628 

0,75 

471 

 

Direkte Ableitung in Retentionsbecken 

Zufahrtstraßen 

Asfalt 

1.570 

1219 

0,9 

2.510 

 

Humusmulde mit Rohr-Rigole und Noteinläufen und 
Reinigung über technische Filter –  

Ableitung in Retentionsbecken 

Tab. 1: Übersicht Entwässerungsflächen 

 

Daraus resultiert bei einer Gesamtfläche von 7.807 m² ein mittlerer Abflußbeiwert von 0,79 
dies ergibt wiederum eine abflusswirksame Fläche von 6.160 m². (vgl. Anlage 2-1).  

 

Die Entwässerung der Dachflächen erfolgt über Fallrohre in ein Ableitungsgsystem. Die 

Park- und Verkehrsflächen werden über Einlaufschächte bzw. Mulden-Rigolensysteme mit 
angeschlossener Drainage entwässert. Zudem wird bei den Appartements ein 
Drainagesystem vorgesehen, die dort anfallenden Wässer werden jedoch nicht in das 
Versickerungssystem eingeleitet, sondern werden unter den Appartements zur Versickerung 
gebracht. 
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4. Beurteilung der Oberflächenwasserentsorgung 

 

Eine wirtschaftliche Dimensionierung einer Versickerungsanlage auf den Gst. Nr. 472/3, 
472/1, 472/4, 472/10 KG Ehrenhausen für die lt. Plan vorliegenden Flächen ist aufgrund der 
geringen Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Untergrundes nicht möglich. Aus diesem 
Grund stellt die Sammlung der anfallenden Oberflächenwässer sowie deren 
gedrosselte Ableitung die einzige Möglichkeit dar.  

 

Die der Bemessung zugrunde liegenden Regenreihen wurden der on - line Plattform „eHyd“ 
des Lebensministeriums entnommen (Gitterpunkt 5964) und können  
Anlage 1 entnommen werden. 

Bereits im Bestand kommt es bei Starkregen zur Abflußentstehung und Abschwemmungen 
auf den gegenständlichen Grundstücken. Die Entwässerung im Bestand („Grünlandabfluss“) 
erfolgt durch ein auf dem Gst. Nr. 472/10 liegendes Vorflutgerinne, welches in weiterer Folge 
in einen Bestandskanal DN 600 mündet, welcher wiederum in den Gamlitzbach eingeleitet 
wird (vgl. Abb. 3). Aus dem Bestand der geplanten bebauten Fläche (7.807 m²) kann 
angenommen werden, dass bei einem 30-minütigen 1-jährlichen Starkregenereignis 
(19,1 l/m²) ein Grünlandabfluss (Abflussbeiwert 0,2) von ca. 16 l/s in dieses Gerinne erfolgt.  

 

 
Abb. 3. bestehender Vorflutgraben auf dem Gst. Nr. 472/10 KG Ehrenhausen 

 

Unter Zugrundelegung eines 30jährlichen Starkregenereignisses und der unter Kapitel 3 
angeführten abflußwirksamen Flächen sowie eines angenommen mittlerem Drosselabflusses 
von 10 l/s (d.h. geringer als der maximale Grünlandabfluss im Bestand bei einem  
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1-jährlichen 30-Minuten Regen) ergibt sich eine erforderliche Retentionskubatur von ca. 
320 m³ (vgl. Anlage 2-3). Diese Kubatur soll mittels eines Retentionsteiches auf dem 
Grundstück 472/10 geschaffen werden. 

 

Die Lage dieses Retentionsteiches ist Anlage 3 bzw. den Einreichunterlagen der 
ArchitekturConsult ZT GmbH zu entnehmen. 

 

Ein entsprechender Notüberlauf ist vorgesehen. Ein Freibord von 0,5 m wird hergestellt. 

 

Entsprechende Erosionssicherungen bei den Zulaufbereichen (Sicherung mit 
Wasserbausteinen im Mörtelbett) bzw., wenn erforderlich, im Vorflutgerinne werden 
vorgesehen. Im Zulaufbereich des Retentionsteiches ist eine entsprechende 
Energievernichtung mittels Wasserbausteinen der zutretenden Wässer vorzusehen.  

 

Das Beispieltypenblatt für eine Abflussdrossel kann Anlage 4 entnommen werden. 

 

5. Bemessungsgrundlagen 

 

Die Abflussbeiwerte für die o.a. Flächen wurde mit 0,9 (Asphalt, Stellplätze, Terrassenbelag), 
0,75 (Schotter) und 0,5 (Dach extensiv begrünt) angesetzt.  

 

Die gegenständlichen Dachflächen können dem Flächentyp F1 zugeordnet werden und ist 
eine direkte Einleitung in den Speicherteich möglich. Die Fahr- und Parkflächen sind dem 
Flächentyp F2 zuzuordnen und ist daher eine Versickerung über eine Oberbodenpassage 
(Rasenmulde oder Reinigung über einen technischen Filter) anzustreben. 

 

Für die Dimensionierung des Speicherteiches wurde eine gedrosselte Ableitung in das 
Vorflutgerinne von 10 l/s angenommen. Die Reinigungsschächte (Ost 1, Ost 2 und West) für 
die Straßenwässer wurden mit Drosselabläufen von 10 l/s bzw. 5 l/s dimensioniert. Die 
Berechnung der Versickerungsmulde wird mit einen Kf – Wert von kf = 5*10-5 m/s 
durchgeführt. Für die Dimensionierung der Staukanäle (Ost und West) wurde ein 
Drosselabfluss von 20 l/s angenommen.  

 

Als Bemessungsregen wurde gem. eHYD - Hydrographische Messstellen der Gitterpunkt 
5954 verwendet. Für die Dimensionierung wurde ein 30-jährliches Starkregenereignis 
angesetzt. 
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6. Konzept zur Oberflächenwasserentsorgung 

 

Die anfallenden Oberflächenwässer sollen in einem Speicherteich gesammelt werden. 
In weiterer Folge werden die Wässer mit 10 l/s gedrosselt in den bestehenden 
Abflussgraben (Vorfluter) eingeleitet.  
 
Der natürliche Regenabfluss beträgt derzeit ca. 16l/s. Das heißt durch die geplante 
Maßnahme wird die Abflussmenge verringert. Der Ablauf des Speicherteiches ist so 
herzustellen, dass die Wässer schadlos in den Vorfluter abfließen können. 
 
Bei einer abflusswirksamen Gesamtfläche von 6.160 m² ist ein Speicherteich mit einem 
Retentionsvolumen von min. 320 m³ erforderlich. Dies wird zum Beispiel bei einer Teich-
Sohlfläche von 305 m² und einer Einstauhöhe von 1,05 m unter Zulauf erreicht. Ein 
Freiboard von 0,5 m ist anzustreben. 
 
Das Entwässerungskonzept der Weinchalets vor Einleitung in den Speicherteich stellt sich 
wie folgt dar. 
 

Dachwässer 

Die anfallenden Dachflächenwässer werden über zwei Leitungssysteme (OST und West) 
zum Speicherteich abgeleitet. Um die Abflussmenge in den Leitungen zu reduzieren, werden 
in den Leitungssystemen Staukanäle (Ost und West) installiert. Die Staukanäle drosseln 
die Abflussmenge auf 20 l/s  vor Einleitung in den Retentionsteich. Bei dieser 
Abflussmenge muss der Staukanal West ein Retentionsvolumen von min. 8,2 m³, der 
Staukanal Ost ein Retentionsvolumen von min.8,8 m³ aufweisen und können wie folgt 
ausgeführt werden. 

 Staukanal 
 

Abflusswirksame 
Fläche 

[m²] 

Durchmesser 
[m] 

Länge 
[m] 

Retentionsvolumen 
bei 80% Füllung 

[m³] 

West 708 1,0 15 9,4 

Ost 727 1,0 15 9,4 

 
Tab. 2: Dimension  Staukanäle 

 

Weiters werden die Rohrdurchmesser hin zum Speicherteich den Abflussmengen 
entsprechend angepasst. Das heißt die Rohrdurchmesser werden größer. Das Gefälle der 
Leitungen muss, entsprechend deren technischen Anforderungen, sowie entsprechend dem 
vorhandenen natürlichen Gefälle des Geländes, gewählt bzw. angepasst werden. 
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Verkehrsflächenwässer 

Die anfallenden Verkehrsflächenwässer werden durch die Gefälleausbildung der 
Verkehrsflächen zu Einlaufschächten abgeleitet. In weiterer Folge werden die Wässer über 
Leitungssysteme in den Speicherteich eingeleitet. Zur Reinigung werden diese 
Verkehrsflächenwässer vor Einleitung in den Speicherteich über technische Filter bzw. eine 
Rasenmulde gereinigt. Diese Reinigungsanlagen mit technischem Filter bestehen aus dicht 
ausgeführten, über Rohre DN200 kommunizierend miteinander verbundenen 
Retentionsschächten (Schema siehe Abb.4) und sind wie folgt herzustellen. Der technische 
Filter hat den Anforderungen ÖNORM B 2506-3 zu entsprechen. 

 

Reinigungs 
anlage 

 

Abflusswirksame 
Fläche 

[m²] 
Durchmesser 

Einstauhöhe 
unter Zulauf 

[m] 
Stück 

West 1187 DN3000 1,80 3 

Ost 1 1524 DN3000 1,95 4 

Ost 2 198 DN2500 0,6 1 

 
Tab. 2: Dimension Reinigungsschächte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4. Schema Reinigungsanlage 
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Für die Verkehrsflächen, welche der Rasenmulde zugeleitet werden, wird bei einer zu 
entwässernden Gesamtfläche von rund 698 m² und einem Sicherheitsbeiwert von 1 lt. 
Dimensionierung ein Regenereignis mit einer Dauerstufe von 45 min (43 l/m²) 
ausschlaggebend. Die Rasenmulde ist dahingehend bei einer wirksamen 

Versickerungsfläche von ca. 103 m² mit einer Mindeststauhöhe von 0,29 m herzustellen. 
Die Berücksichtigung eines Freibordes wird empfohlen. Die Entleerungszeit des Systems 
liegt bei 1,13 h (Unter Zugrundelegung eines 1-jährlichen Regenereignisses lt. ÖNORM). 

 

Unterhalb der Rasenmulden erfolgt über die gesamte Sohlfläche die Herstellung eines 0,5 m 
mächtigen, vliesummantelten Retentionskörpers aus Grobschotter (Mächtigkeit: 0,5 m) und 
einem Vollsickerrohr DN150 zur Sammlung und Ableitung der Wässer in den Speicherteich. 

(Muldenaufbau siehe Abb. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5. Schema Rasenmulde 

 

Die Dimensionierung der Anlage erfolgt auf Basis der ermittelten Daten und mit dem 
Berechnungsverfahren nach ÖNORM B 2506-1. Die Berechnungsergebnisse der geplanten 
Anlagen liegen im Anhang unter Anlage 2 bei. 

 

Ein Überblick der Entwässerungsanlagen ist im Anhang unter Anlage 3 beigelegt. 
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7. Zusammenfassende Darstellung 

 

Es ist geplant auf dem Gst. Nr. 472/3 und 472/1 KG Ehrenhausen 11 Chalets samt 
dazugehörigen Anlagen (Gebäude, Verkehrsflächen und Parkplätze) zu errichten. In diesem 
Zusammenhang wurde unser Büro beauftragt die Entsorgung der anfallenden 
Oberflächenwässer zu beurteilen bzw. einen entsprechenden technischen Bereicht 
diesbezüglich zu erstellen.  

 

Aufgrund der vorliegenden Bodenverhältnisse ist eine Versickerung der anfallenden 
Regenwässer nicht möglich. Bereits im Bestand kommt es bei Regenfällen zu 
Staunässebildungen, bei stärkeren Regen auch zur Abflussentstehung aus dem 
gegenständlichen Bereich. Aus diesem Grund ist eine Retention der anfallenden 
Niederschläge mit gedrosselter Ableitung in einen bestehenden Vorflutgraben 
zielführend.  

 

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse soll daher ein Retentionsteich mit einer Rückhaltekubatur 
von 320 m³ und einer entsprechenden Drosselvorrichtung errichtet werden.  

 

Um eine Verschlechterung der Unterlieger durch die geplante Anlage zu verhindern wurde 
der gewählte Drosselabfluss mit 10 l/s kleiner als der bestehende Grünlandabfluss von 16 l/s 
gewählt, so dass eine Überlastung des untenliegenden Entwässerungssystem verhindert 
werden kann. 

 

Wässer aus Straßen und Parkflächen werden vor der Einleitung zur Vorreinigung über 
Reinigungsanlagen mit technischem Filter bzw. eine humusierte Bodenpassage 
geführt. 

 

Eine Beeinträchtigung fremder Rechte bzw. wasserwirtschaftlicher Interessen durch 
die geplante Anlage bzw. der angeschlossenen Entwässerung ist nicht zu erwarten. 

 

Es wird ausdrücklich empfohlen den Retentionsteich frühzeitig herzustellen, um bereits im 

Bauzustand eine entsprechende Regenrückhaltung zu gewährleisten. 
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Folgende Maßnahmen sind bzw. werden bei Ausführung und Betrieb der gegenständlichen 
Anlage eingehalten: 

 

- Die Abflussdrosseln sind durch eine Fachfirma entsprechend den Planungsvorgaben 
einzubauen und deren Funktionsfähigkeit und zu bestätigen 
 

- Der Retentionsteich sowie die maschinentechnischen Einrichtungen (Drossel) 
werden gemäß Instandhaltungsplan bzw. Herstellerangaben auf ihre 
Funktionsfähigkeit überprüft und gegebenenfalls gereinigt bzw. geräumt. 

 
- Vor Inbetriebnahme wird eine Kontrolle auf Fehlanschlüsse vorgenommen. 

 
- Die Zulaufbereiche des Vorflutgrabens sind durch einbetonierte Wasserbausteine 

gegen Erosion zu schützen ggf. sind auch im Abflussbereich des Vorflutgrabens 
Massnahmen (z.B. Betonhalbschalen) erforderlich. 

 
- Bei den aufgebrachten Böden in den Mulden-Rigolen ist nachweislich Humus zu 

verwenden. Es ist nicht zulässig diesen durch Decklehme o.ä. zu ersetzen, eine 
entsprechende Kontrolle des eingebauten Materials ist erforderlich. 

 
- Entsprechende Bauaufsicht und Dokumentation der Arbeiten ist, für ein 

einwandfreies Funktionieren der Anlagen, unbedingt erforderlich. 
 

- Ein Freibord von 0,5 m bei dem gegenständlichen Retentionsteich wird eingehalten. 
 

- Der Vorflutgraben ist regelmäßig zu mähen und hinsichtlich möglicher Verklausungen 
von Gestrüpp, Ästen etc. freizuhalten. 
 

- Eine laufende Wartung und Kontrolle der Entwässerungsanlagen ist unbedingt 
erforderlich. 
 

- Die Standsicherheit der ausgeführten Böschungen des Retentionsteiches muss durch 
einen entsprechend Fachkundigen bestätigt werden 

 
 
Sachbearbeiter:  
Mag. Christian Wolf, DI Michael Pfatschbacher 

 

 
Graz am 30.10.2021 
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Planungsvorgaben, Maßnahmenvorschläge Ehrenhausen: 

 

 
Abb. 1: Naturschutzfachlicher Wert Pflanzen und Waldökologie (freiland, Juni 2019) 

Biotop Steckbrief (gem. GIS-Datensatz) 

BIOCODE:  10108 
Biotopname:  Ehrenhausen 
Biotoptyp:  (naturnaher) Waldbiotop (mittelfeucht) 
Hemerobie:  schwach/mäßig kulturbeeinflußt 
Höhenstufe:  weniger als 600m: colline/submontane Stufe 
Pufferzone:  keine Pufferzone erforderlich 
Iststatus:  kein Schutzstatus vorhanden 
Sollstatus:  Bestandteil eines Biotopverbundprogrammes 
Zustand:  weitgehend unverändert 
Bewertung:  Biotop lokal bedeutsam und erhaltenswert 
Fläche:   18,8ha 
 

 
Planungsvorgaben, Maßnahmenvorschläge: 

1. Das Biotopes 10108 umfasst ausschließlich Waldbereiche inkl. Waldrand unter-
schiedlicher Sensitibilitäten. Durch das Vorkommen der Robinie reduziert sich in 
manchen Bereichen die Sensibilität auf mäßig. Sämtliche Wiesenflächen liegen au-
ßerhalb des Biotopes und werden intensiv genutzt. 
Planungsvorgaben:  
Pufferzonen sind für das Biotop gem. GIS-Steiermark nicht erforderlich.  
Gebäude sollten mit einem Abstand bis 5m zum Waldrand möglich sein, Fahrbah-
nen oder Verkehrsflächen bis ca.1m Abstand.  

2. Die Gehölzreihe (Feldgehölze) nördlich des Feldweges zum Tümpel ist nicht zwin-
gend zu erhalten, ein Teil der Feldgehölze befindet sich jedoch im LSG 35. Gemäß 
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§8 NatschG 2017 sind in Landschaftsschutzgebieten (LSG) unter anderem Erdbe-
wegungen und die dauerhafte Beseitigung von Flurgehölzen und Hecken außer-
halb von Hausgärten bewilligungspflichtig.  
mögl. Kompensationsmaßnahme: 

▪ Ersatzpflanzungen Solitäre (Obst-/Feldgehölze) im lokalen Grünzug 

▪ Anlage einer naturnahen Hecke oder Gehölzreihe entlang der Erschlie-
ßung 

3. Benötigte Waldflächen sind aus naturschutzfachlicher Sicht in Abstimmung mit den 
forstrechtlichen Maßnahmen entsprechend zu kompensieren.  
mögl. Kompensationsmaßnahmen: 

▪ Bei hochwertigen Wäldern (ZB Fläche 3) Wiederaufforstungen im Aus-
maß 2:1 (d.h. für die Konsumation einer hochwertigen Waldfläche, hat 
im doppelten Ausmaß eine Wiederbewaldung an einem geeigneten bzw. 
vergleichbaren Standort zu erfolgen). 

▪ Waldumwandlung des geringwertigen Fichtenforstes im SO der Waldflä-
che 3 zu einem Buchenwald. 

▪ Sicherstellen von Altholzzellen. 

▪ Waldrandgestaltung gem. Leitfaden Hangstabilisierung.   

4. Die hochwertigen Waldflächen Nr. 1 und Nr.4 innerhalb des Biotopes 10108 sind 
zu erhalten, die Waldfläche Nr. 3 ist zu 80% zu erhalten. 
Planungsvorgaben: 
Die Driving Range kann bis an die hochwertige Fläche Nr.4 heranrücken, es ist je-
doch ein gut strukturierter Waldrand (Ausführungsvorgaben gem. Leitfaden der 
Hangstabilisierungen) als Übergang zu etablieren.  

5. Der Tümpel inkl. Uferzone (Fläche Nr. 2) kann im Zuge der Neugestaltung an den 
Rand des Biotopes 10108 verlegt werden (siehe Abb 2). Für die Verlegung sind na-
turschutzfachliche Vorgaben (ZB Zeitpunkt) zu erfüllen und nach Möglichkeit die 
vorhandenen Pflanzen zu versetzen. Eine gestalterische Einbindung in die Umfeld-
gestaltung des Clubhauses ist nicht ausgeschlossen. 

6. In den lokalen Grünverbund soll der Tümpel einbezogen werden. Innerhalb der 
Grünverbindung keine Querbauten oder Zäune. Fußweg ist möglich, Verkehrsflä-
chen im geringen Ausmaß möglich 
Maßnahmenvorschlag: 

▪ Gestaltung des Grünzuges im offenen Landschaftsraum als Streuobst-
wiese (Hochstämme, alte Apfelsorten) 

▪ Extensive Blumenwiese 
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Abb. 2: Lokaler Grünzug, Ersatzbiotop (freiland, Juli 2019) 
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